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� Kiel - Mit 0,48 Euro je
Quadratmeter Wohnflä-

che im Monat kommt die Wan-
kendorfer Baugenossenschaft in
ihrer Betriebskostenabrechnung
2009 bei den Hausmeisterkos-
ten daher. Dieser Ansatz liegt
um mehr als das Vierfache hö-
her als der Wert, wie er im neu-
en Betriebskostenspiegel der
Landeshauptstadt ausgewiesen
wird. Im Kieler Durchschnitt
fallen für den Hausmeister 0,11
Euro je Quadratmeter imMonat
an. Selbst wenn man die Kosten
für Gartenpflege mit 0,10 Euro
und für die Schnee- und Eisbe-
seitigung mit 0,03 Euro hinzu-
rechnet, betragen dieKosten der
Wankendorfer, bei der diese Po-
sitionen in denHausmeisterkos-
ten enthalten sind, noch glatt das
Doppelte. Da dieses Missver-
hältnis schon bei der Betriebs-
kostenabrechnung 2008 aufge-
fallen war, hat der Kieler Mie-
terverein bei der Wankendorfer
die Belege geprüft.
Herausgekommen ist Folgen-
des: Das Unternehmen zahlt
nach eigenem Bekunden ver-
gleichsweise hohe Tariflöhne
für seine Hausmeister und hat

den gesamten Maschinenpark
geleast – einschließlich der
Fahrzeuge für den Transport
dieser Maschinen. Damit lie-
gen der Betriebskostenabrech-
nung schon vergleichsweise
hohe Kosten zugrunde. Das
Unternehmen verteidigt sich
damit, dass es große Außenflä-
chen zu pflegen hat und dies
besonders sorgfältig macht.
Mag ja sein.
Ein Übriges tritt jedoch hinzu:
Die Verteilung dieser Kosten ist
nachAuffassung desMieterver-
eins nicht gesetzeskonform. So
rechnet dieWankendorfer sämt-
liche Hausmeisterkosten ihres
gesamten Wohnungsbestandes
zusammen und verteilt diese
Summe auf die eigenen und die
fremd verwalteten Wohnungen.
Allerdings setzt sie nach eigener
Aussage die Zahl der fremd ver-
walteten Wohnungen nicht mit
ihrem tatsächlichen Bestand,
sondern mit einer verringerten
Zahl an. Dies begründet dasUn-
ternehmen damit, dass die
Hausmeister innerhalb der
Wohnungen von Wohnungsei-
gentumsgemeinschaften nichts
zu tun hätten, im Gegensatz zu

den Wohnungen des eigenen
Bestandes.
Diese Argumentation hält der
Mieterverein nicht für stichhal-
tig. Hausmeisteraktivitäten in-
nerhalb von Mietwohnungen
können allenfalls solche der In-
standsetzung oder Verwaltung
sein und müssten in jedem Falle
von der Wankendorfer Bauge-
nossenschaft selbst getragen
werden. Die von der Wanken-
dorfer so ermittelten Hausmeis-

terkosten je Wohnung multipli-
ziert das Unternehmen dann mit
der Zahl der Wohnungen je
Wirtschaftseinheit und verteilt
die Kosten ab da ganz normal
nach Quadratmetern. Mit dieser
Form der Berechnung werden
nachAuffassung desMieterver-
eins die unterschiedlich hohen
Kosten verschiedener Liegen-
schaften verwischt. Liegen-
schaften mit kleinen Gartenflä-
chen zahlen mit für Liegen-
schaften mit großen Flächen.
Mietwohnungen des eigenen
Bestandes subventionieren die
Hausmeisterkosten von fremd
verwalteten Beständen.
Diese Sicht der Dinge hat der
Kieler Mieterverein der Wan-
kendorfer Baugenossenschaft
mitgeteilt. Das Unternehmen
hat sich einsichtig gezeigt und
wird bemüht sein, die Haus-
meisterkosten zu senken. Der
Kieler Mieterverein hält seinen
Standpunkt für gerichtsfest.
Mitglieder, die vor diesem Hin-
tergrund einen Teil der von ih-
nen gezahlten Hausmeisterkos-
ten zurückhaben möchten, soll-
ten mit ihrem Mieterverein
Kontakt aufnehmen. �

Hausmeisterkosten bei der Wankendorfer
Baugenossenschaft geprüft

Neuer Internetauftritt beim Landesverband

� Kiel - Der Landesver-
band hat seinen Internet-

auftritt entrümpelt undmoderni-
siert. Die Suchfunktion erfasst
jetzt auch PDF-Dokumente,wie
zum Beispiel die Landesver-
bandsseiten der MieterZeitung,
das Forderungsprogramm des
Verbandes und etliche Seiten
mehr. Neu aufgenommen wur-
de ein Link auf den Wohngeld-
rechner für Schleswig-Holstein.
Das Formular „Anforderung
von Beitrittsunterlagen“ wurde
verbessert – der ganze Auftritt
basiert auf einem sehr viel leich-
ter zu handhabenden Daten-

banksystem. Schauen Sie mal
hinein: www.mieterbund-
schleswig-holstein.de.
Schon möglich, dass es an der
einen oder anderen Stelle noch
ein wenig hakt. In jedem Falle
ist derVerbanddankbar für kon-
struktive Kritik, Änderungs-,
Ergänzungs- und Verbesse-
rungsvorschläge. Auch Hinwei-
se auf etwaige Fehler werden
dankbar entgegengenommen.
Ebenso sind die Internetauftritte
der Mietervereine Neumünster,
Pinneberg und Geesthacht mo-
dernisiert worden – der des Kie-
lerMietervereins ist inArbeit.�
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Sozialbeitrag beim Kieler
Mieterverein
� Kiel - Zwei Euro Beitragsnach-
lass im Monat schreibt Ihnen der
Kieler Mieterverein auf Ihrem Bei-
tragskonto gut, wenn Sie Trans-
ferleistungen beziehen, wie
Wohngeld, Grundsicherung,
Hartz-IV-Leistungen, BAföG oder
vergleichbare. Dazu brauchen Sie
nur Ihren Leistungsbescheid vor-
zulegen. Die Beitragsgutschrift
erfolgt für den Zeitraum, für den
auch die Transferleistung ge-
währt wird, jedoch in keinem Fal-
le rückwirkend. Formlose Nach-
richt mit Kopie des Leistungsbe-
scheides reicht.

Beiträge im Januar fällig
� Kiel - Die Satzungen der
schleswig-holsteinischen Mieter-
vereine sehen vor, dass der Mit-
gliedsbeitrag (automatisch) in
den ersten Januartagen fällig ist.
Es bedarf dazu keiner Rechnung
oder Zahlungsaufforderung. Wer
seinem Mieterverein eine Ein-
zugsermächtigung erteilt hat,
kann sicher sein, dass der Beitrag
in der richtigen Höhe pünktlich
abgebucht wurde. Selbstzahler
werden gebeten, den Jahresbei-
trag umgehend anzuweisen. Das
Geld für Rechnungen oder Mah-
nungen stecken die Vereine lieber
in verbesserte Dienstleistungen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mieterhöhungen
wegen Anhebung der
Pauschalen unzulässig

� Kiel - Kurz vor dem Jah-
reswechsel tauchten bei

den schleswig-holsteinischen
MietervereinenMieterhöhungs-
erklärungen auf, die sich auf die
II. BVO stützen. Paragraph 26
dieser Verordnung lässt es zu,
dass die sogenannten Verwal-
tungskostenpauschalen in je-
dem dritten Jahr nach dem Ver-
braucherpreisindex für
Deutschland angehoben wer-
den. Das Gleiche gilt für die In-
standhaltungskostenpauscha-
len. Der nächste dafür zulässige
Termin war der 1. Januar 2011.
Die Erhöhungsspielräume sind
zwar eher gering, trotzdem lohnt
es sich, in Schleswig-Holstein
gegen diese Mieterhöhungen
vorzugehen, weil die Rechtslage
eindeutig ist. Seit dem 1. Juli
2009 gilt in Schleswig-Holstein
das SHWoFG. Mit diesem Ge-
setz ist das sogenannte Kosten-
mietrecht für öffentlich geför-
derte Wohnungen abgeschafft

worden. Damit ist auch die II.
BVO außer Kraft gesetzt.
Die Miete, die im Juni 2009 für
eine öffentlich geförderte Woh-
nung in Schleswig-Holstein ge-
zahlt worden ist, gilt seitdem als
„Basismiete“. Diese Miete darf
– mit Einschränkungen – frü-
hestens zum 1. Juli 2014 erhöht
werden. Für sie gilt eine Be-
standsgarantie. Einzige Aus-
nahme: Im Falle einer Moderni-
sierung kann auch diese Basis-
miete erhöht werden. Eine der-
artige Konstellation ist aber bei
derAnhebung derVerwaltungs-
und Instandhaltungskostenpau-

schale nicht gegeben. Da weder
nach Kostenmietrecht erhöht
noch die Basismiete vor dem
1. Juli 2014 angehoben werden
darf, steht der Vermieterseite –
jedenfalls in Schleswig-Hol-
stein – eine Mieterhöhung aus
diesemGrunde nicht zu.
Das Gleiche gilt auch für Woh-
nungen, die mit Wohnungsfür-
sorgemitteln nach Paragraph
87 a. und solche, die mit Auf-
wendungsdarlehen nach Para-
graph 88 des zweiten Woh-
nungsbaugesetzes gefördert
worden sind. Für Wohnungen,
die mit Darlehen aus dem Son-

derprogramm zur Förderung
desWohnungsbaus inRegionen
mit erhöhterWohnungsnachfra-
ge gefördert worden sind, gilt
das Kostenmietrecht ebenfalls
nichtmehr, wennmit der Förde-
rung die Auflage verbunden
war, Mietbindungen wie im öf-
fentlich gefördertenWohnungs-
bau bereitzustellen.
Für Laien ist es schwer bis un-
möglich, dieWirkungen der un-
terschiedlichen Förderwege zu
überblicken. Der Landesmieter-
bund rät daher dringend, vor-
sichtshalber jedeMieterhöhung,
die mit der Anhebung der Ver-
waltungs- und Instandhaltungs-
kostenpauschale begründet
wird, vom örtlichen Mieterver-
ein überprüfen zu lassen. �

� Kiel - Ihr Vermieter hat
sich angesagt und möch-

te Ihre Wohnung in Augen-
schein nehmen. Irgendwie ha-
ben Sie ein ungutes Gefühl und
würden Ihrem Vermieter nur
ungerne alleine gegenübertre-
ten. Ob Mängelbesichtigung,
Wohnungsübergabe oder Woh-
nungsrückgabe, in all diesen
Fällen können Sie auf die Au-
ßendienstmitarbeiter des Kieler
Mietervereins zurückgreifen,
die Ihnen gegen eineAufwands-
pauschale gerne zur Seite ste-

Personelle und technische Unterstützung vor Ort

hen. Im Bedarfsfall melden Sie
sich bitte bei der Zentrale.
Manche Mietprobleme lassen
sich leichter lösen, wenn dafür
technische Hilfsmittel zur Ver-
fügung stehen. So ist es immer
empfehlenswert, die neueWoh-
nung unmittelbar vor dem Ein-
zug und die alte Wohnung un-
mittelbar nach dem Auszug zu
fotografieren, damit man bele-
gen kann, dass die zurückgege-
bene Wohnung mängelfrei war
beziehungsweise, welche Män-
gel in der neuen Wohnung

schon beim Einzug vorhanden
waren. Dafür können Sie beim
Kieler Mieterverein eine Digi-
talkamera ausleihen.
Sie haben mit Schimmelpilz
und hoher Luftfeuchtigkeit zu
kämpfen? Ihr Vermieter be-
hauptet, sie hätten nicht ordent-
lich geheizt und gelüftet? Mit
Hilfe eines elektronischenTher-
mohygrographen lässt sich
Klarheit schaffen. Auch derarti-
ge Geräte können Sie beim Kie-
ler Mieterverein ausleihen.
Sie haben in der Nachbarschaft
eine Maschine, die störenden
Lärm verursacht, können aber
nur schwer beweisen, wie laut
sie tatsächlich ist? Dafür steht
Ihnen ein elektronisches Schall-
pegelmessgerät zur Verfügung,
dessen Einsatz Sie allerdings
mit Ihrem Mieterverein abstim-
men sollten.
Und schließlich können Sie
beim Kieler Mieterverein auch
einen Raumluftentfeuchter mie-
ten, der Ihnen hilft, einzelne
Räume nach einem Feuchtig-
keitseinbruch wieder trocken zu
bekommen. Bei Interesse spre-
chen Sie den Verein bitte an. �


